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Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe 
 
(Erlassen von der Landsgemeinde am …… Mai 2012) 
 
 
I. 
 
Das Gesetz vom 7. Mai 1995 über die öffentliche Sozialhilfe wird wie folgt geändert: 
 
 
Art. 34 
Grundsatz 
1 Der Kanton hat Kindern und Jugendlichen, für deren Unterhalt weder Eltern noch unter-
stützungspflichtige Verwandte aufzukommen vermögen, eine ihren Bedürfnissen angepasste 
Pflege und Erziehung sowie eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung und 
Ausbildung zu ermöglichen. 
2 Er fördert und koordiniert die weitere Jugend- und Familienhilfe. 
 
Art. 35 
Leistungen, Zusammenarbeit 
1 Die zuständigen Sozialhilfestellen beraten, begleiten und unterstützen in Fragen der 
Jugend- und Familienhilfe, namentlich auch im Bereich Schulsozialarbeit.  
2 Sie arbeiten mit den öffentlichen und privaten Institutionen der Jugend- und Familienhilfe 
und den Schulen zusammen. Der Kanton kann solche gemeinnützigen Organisationen 
unterstützen. 
3 Die zuständigen Sozialhilfestellen sind berechtigt und verpflichtet, bei Feststellung von 
Gefährdungen des Kindswohles bei der zuständigen Amtsstelle Anzeige zu erstatten. 
 
Art. 36 Abs. 1 
1 Der Kanton führt eine Stelle für Alimenteninkasso und Alimentenbevorschussung. 
 
Art. 37 
Offene Jugendarbeit  
Offene Jugendarbeit ist Aufgabe der Gemeinden. 
 
 
II.  
 
Diese Änderung tritt am 1. August 2012 in Kraft. 
 
 


